
Gesellschaftsformen der Abwasser- und 
Abfallwirtschaft in Bremen
Zurückliegende Entwicklung, Status quo und 
Perspektiven für die Abfalllogistik
Studie im Auftrag der Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven
und der Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. im Juni 2025



22



3

Die Entscheidung zur Neuausrichtung der Abfalllogistik muss auf einer 
breiten Informations- und Argumentationsbasis erfolgen.......................................................................4  
 
Vergleich von öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen Organisationsformen..........................  8

Rückblick auf die  Erfahrungen in Bremen bei der Aufgabenwahrnehmung 
in den Bereichen Abfalllogistik, Stadtreinigung und  Abwasserbeseitigung....................................18  
 
Neuorganisation der Abfalllogistik in Bremen -   
Was muss bei der Entscheidung berücksichtigt werden?....................................................................... 34

Quellenverzeichnis................................................................................................................................................ 45

Impressum.................................................................................................................................................................47

Inhalt

3



4

Die Wahrnehmung von Aufgaben der kom-
munalen Daseinsvorsorge, hierzu zählen 
beispielsweise die Wasser- und Energiever-
sorgung, die Abwasser- und Müllbeseitigung, 
aber auch der Unterhalt von Krankenhäusern, 
Bildungseinrichtungen, Kindergärten oder 
Friedhöfen, geschieht in den Städten und Ge-
meinden Deutschlands sehr individuell. Die 
finanziellen und organisatorischen Voraus-
setzungen sind in jeder Kommune anders. 
Entscheidungen über die Art der Aufgaben-
wahrnehmung werden nicht häufig getroffen, 
bei 10 oder 20jährigen Vertragslaufzeiten 
überdauern diese mehrere Legislaturperio-
den mit eventuell auch wechselnden Mehr-
heiten.

Im Fall der Stadtgemeinde Bremen stellt sich 
die Frage einer Rekommunalisierung aktu-
ell in mehrfacher Hinsicht. Im Bereich der 
Abwasserentsorgung soll die hanseWasser 
GmbH im Zuge einer 100-prozentigen Über-
nahme der Anteile in ihrer bestehenden 
Struktur rekommunalisiert werden. Die Mo-
tivation hierfür ist nicht Unzufriedenheit mit 

der operativen Tätigkeit, denn an der tech-
nischen Dienstleistung gibt es keine Kritik. 
Vielmehr verspricht sich die Stadt durch die 
Neuorganisation größeren Einfluss und mehr 
Steuerungsmöglichkeiten für eine zukunfts-
weisende Prioritätensetzung. Vor allem aber: 
wirtschaftliche Vorteile in Millionenhöhe - 
und somit die Aussicht auf niedrigere Gebüh-
ren.  

Die Entscheidung zur Neuausrichtung 
der Abfalllogistik muss auf einer  
breiten Informations- und 
Argumentationsbasis erfolgen
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Abb. 1, Quelle: wikipedia
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Diese Aussicht begründet sich im Wesent-
lichen auf drei Argumente: hanseWasser ver-
folge primär eine Gewinnerzielungsabsicht, 
nicht das Ziel niedrigerer Gebühren. Bei den 
aktuell hohen Gewinnen gehe die Stadt (auf-
grund der von ihr selbst bestimmten Regeln 
im noch bestehenden Gesellschaftsvertrag)
weitgehend leer aus. Und ganz entscheidend: 
Eine Neuorganisation führe zu einer Umsatz-
steuerbefreiung. Die Argumentation wirft 
mehrere Fragen auf: 

	O Stimmt das Finanzamt, in Abstimmung mit 
anderen Finanzämtern, der Umsatzsteuer-
befreiung zu?  

	O Will die Stadt Bremen dadurch sparen, 
dass sie auf Einnahmen an Gewerbe- und 
Körperschaftssteuer verzichtet? 

	O Stellen mehr Gestaltung, höhere Gewinne 
für die Stadt und niedrigere Gebühren 
nicht einen Zielkonflikt dar?  

	O Ist eine Gewinnabzielungsabsicht im Sinne 
einer wirtschaftlich nachhaltigen Aufga-
benwahrnehmung tatsächlich als nachteilig 
einzustufen?  

	O Sind nicht grade Anreize zum wirtschaftli-
chen Handeln langfristig für eine effiziente 
Leistungserbringung und niedrige Gebüh-
ren notwendig? 

	O Wie wird das Risiko von Effizienzeinbußen 
im Rahmen einer rein kommunalen Be-
triebsfüh-rung eingeschätzt?  

	O Diese Fragen sind auch im Fall der aktuel-
len Rekommunalisierungs-Debatte rele-
vant: Der Neuorganisation der Abfalllogistik 
sowie der Straßenreinigung / Winterdienst 
im Jahr 2028. 

Die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrneh-
mung ist sicher eines der zentralen Kriterien 
für die Entscheidung über eine kommunale, 
private oder gemischtwirtschaftliche Rechts-
form, gleichwohl gibt es darüber hinaus noch 
eine Reihe von weiteren, objektivierbaren 
Kriterien, die in die Entscheidungen einzu-
beziehen sind – nicht zuletzt die Frage, ob die 
betriebsnotwendige Infrastruktur zeitgerecht 
und betriebswirtschaftlich funktional bereit-
gestellt werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat die Handelskam-
mer Bremen - IHK für Bremen und Bremer-
haven die Prognos AG beauftragt, im Rahmen 
einer Kurzstudie zum einen die zur Diskussion 
stehenden Organisationsalternativen Re-
kommunalisierung und Beibehaltung der 
Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) 
allgemein und ohne Ortsbezug zu vergleichen. 
Zum anderen sollte auf der Basis der zurück-
liegenden Entwicklungen und Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Organisationsformen in 
Bremen eine breite Argumentations- und Ab-
wägungsgrundlage erstellt werden, die helfen 
soll, mögliche Konsequenzen einer Verände-
rung des Status quo der Bremischen Abfall-
logistik einzuordnen.

5

Abb. 2, Quelle: istock
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Die objektive Betrachtung der möglichen 
Organisationsformen zur Erbringung von 
Leistungen im Rahmen der kommunalen Da-
seinsvorsorge zeigt, dass, unabhängig von Ort 
und Ausgangslage der Leistungserbringung, 
zunächst gut abzuwägen und zu formulieren 
ist, welche qualitativen und quantitativen 
Erwartungen man an die künftige Aufgaben-
wahrnehmung hat. In der Folge ist dann zu 
entscheiden, ob die Leistungen in eigener 
Regie oder über Gesellschaftsverträge mit 
einer ÖPP oder aber rein privatwirtschaftlich 
erbracht werden sollen.
 

In Deutschland findet man alle drei Formen 
der Wahrnehmung von Aufgaben der Da-
seinsvorsorge: Rein kommunal, durch eine 
ÖPP oder rein privatwirtschaftlich, je nach 
örtlicher Ausgangslage. Es gibt also nicht die 
eine Organisationsform, die gleichermaßen 
alle qualitativen und quantitativen Ziele der 
Gemeinden, Städte und Kreise in ihren ver-
antwortlichen Funktionen für die Daseinsvor-
sorge am besten gewährleistet. Dazu kommt: 
ÖPP ist nicht gleich ÖPP. Die Vielfalt der 
Organisationsformen und Gesellschaftsver-
träge spiegelt insofern auch die Vielfalt der 
kommunalen Probleme, Ziele und Wünsche 
wider. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3, Quelle: istock

Abb. 4, Quelle: wikipedia
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Betrachtet man beispielsweise über die letz-
ten 30 Jahre die unterschiedliche Abfolge der 
Organisationsformen der Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung in vielen Kommunen, so zeigen 
sich häufig vergleichbare Muster:

	O Vor dem Hintergrund einer schlechten 
Haushaltssituation wird beschlossen, 
Einnahmen für den Haushalt über eine teil-
weise Beteiligung eines privaten Partners 
(ÖPP) oder über die komplette Vergabe der 
Aufgabe an ein privates Unternehmen zu 
erzielen. 

	O Häufig wird in den entsprechenden Gutach-
ten zur Entscheidungsvorbereitung bereits 
avisiert, dass nach Ablauf der Vertragslauf-
zeit (in der Regel 10 oder 20 Jahre) und bei 
einer Gewinnerzielung eine Rekommuna-
lisierung der Aufgabe anzustreben sei. Mit 
dem zwischenzeitlichen Aufbau an Know-
how des kommunalen Partners könnten die 
Aufgaben der Abfallwirtschaft und Stadt-
reinigung später auch in einer rein kommu-
nalen Organisationsform wahrgenommen 
werden.  

	O Dabei wird häufig unterschätzt, 
- 	dass die erzielten Gewinne auch der 

Organisationsform geschuldet sein und 
somit bei einer Veränderung der Organi-
sationsform nicht ohne weiteres fortge-
schrieben werden können und

-	 dass einige der Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für die positive 
wirtschaftliche Entwicklung in einer 
gemischt- oder privatwirtschaftlichen 
Organisationsform bei einer rein kom-
munalen Aufgabenwahrnehmung nicht 
mehr gegeben sein werden.

Vor diesem Hintergrund und der Analyse der 
zurückliegenden Entwicklungen der Aufga-
benwahrnehmung in der Wasser-, Abwasser- 
und Abfallwirtschaft in Bremen, müssen in 
dem laufenden Diskussionsprozess u. a. die 
folgenden Fragen gestellt werden: 

	O Kann ein öffentliches Unternehmen in 
Zukunft die Leistung der Abfalllogistik im 
Sinne der Bremer Landesverfassung tat-
sächlich „besser“ erbringen als die derzeit 
bestehende ÖPP? 

	O Wie wird man das fehlende Know-how bei 
der operativen Betriebsführung und den 
fehlenden Innovationseintrag durch den 
privaten Partner ausgleichen?  

	O Wie wird der Wegfall von Steuereinnahmen 
(Gewerbe- und Körperschaftssteuer) und 
der Mehraufwand für die Finanzierung der 
Rekommunalisierung beurteilt? 

Für die anstehende Entscheidung zur künf-
tigen Ausgestaltung der Aufgabenwahrneh-
mung läuft in der Stadt Bremen aktuell ein 
Abwägungsprozess, der unter Berücksichti-
gung verschiedener Kriterien durchgeführt 
wird. Die vorliegende Kurzstudie soll dazu 
dienen, die Argumentationsbasis zu verbrei-
tern, zu vertiefen und damit vor allem die 
Diskussion zu versachlichen. In der Gesamt-
schau stellt sich die Frage: Was lässt sich bei 
der Qualität und der Wirtscha�tlichkeit der 
Abfalllogistik in Bremen nur durch eine Re-
kommunalisierung verbessern?
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Die kommunale Daseinsvorsorge stellt einen 
wesentlichen Pfeiler des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens dar. Sie umfasst alle Dienst-
leistungen und Infrastrukturen, die für die 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 
unerlässlich sind – von der Wasserversor-
gung über die Abfallentsorgung bis hin zu 
Bildungseinrichtungen und dem öffentlichen 
Nahverkehr. Diese Tätigkeiten zählen daher in 
der Regel zu den hoheitlichen Aufgaben und 
liegen im Verantwortungsbereich der jewei-
ligen Kommune. Im Bereich der Abfallent-
sorgung haben diese beispielsweise die Rolle 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
(örE) inne und müssen sicherstellen, dass 
die in ihrem Gemeindegebiet angefallenen 
Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden. Die 
Verantwortung für diese Aufgaben und damit 
einhergehend auch das Recht, entsprechen-
de Gebühren für die Leistung zu erheben, 
verbleiben stets bei der Kommune. Die zu-
grundeliegenden Tätigkeiten der Leistungser-
bringung können allerdings auch an privat-
wirtschaftliche Akteure vergeben werden.1  

 

Für Kommunen ergeben sich daher grund-
sätzlich drei Optionen, die Aufgaben wahrzu-
nehmen:

	O eigenständige Leistungserbringung durch 
die Kommune 

	O vollständige Auslagerung der Tätigkeiten 
an einen privatwirtschaftlichen Dienstleis-
ter 

	O Mischform, bei der sowohl kommunale als 
auch privatwirtschaftliche Akteure an der 
Wahrnehmung beteiligt sind. 
 

Vergleich von öffentlichen 
und gemischtwirtschaftlichen 
Organisationsformen

1	 vgl. z. B. § 22 KrWG für die Abfalllogistik, § 56 WHG für die Abwasserbeseitigung.
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In Deutschland lassen sich dabei bestimmte 
Trends in der Organisation der Leistungs-
erbringung feststellen: Während es in den 
1990er Jahren zu einer sogenannten „Privati-
sierungswelle“ kam, wird aktuell von einem 
Trend zur Rekommunalisierung gesprochen.2  
Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung 
nahe, dass keine Organisationsform grund-
sätzlich besser als eine andere ist. Vielmehr 
bieten die Alternativen zur Ausgestaltung 
bestimmte Vor- und Nachteile, welche je nach 
(politischer) Ausgangssituation stärker oder 
weniger stark priorisiert werden. 

In Deutschland finden sich beispielsweise 
in der Abfallentsorgung alle drei genannten 
Organisationsformen. Rund 50 % der Einwoh-
ner werden durch kommunale Unternehmen, 
rund 10 % durch Öffentlich-Private Partner-
schaften (ÖPP) und rund 40 % durch rein 
private Unternehmen entsorgt.

Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der für die Bremische Ab-
falllogistik diskutierten Organisationsmodelle 
betrachtet, d. h. einerseits die Leistungser-
bringung durch die Kommune und anderer-
seits die gemischtwirtschaftliche Leistungser-
bringung in Form einer ÖPP.

Bereitstellung öffentlicher Leistungen: 
Daseinsvorsorge zwischen kommunaler 
Verantwortung und privatwirtscha�t- 
licher Effizienz  

Die Betrachtung kommunaler Diskurse rund 
um das Thema öffentliche oder öffentlich- 
private Leistungserbringung zeigt grundsätz-
lich eine ähnlich gelagerte Argumentations-
kette3: Von der Auslagerung öffentlicher Leis-
tungen an private Akteure hat man sich in der 
Vergangenheit vor allem eine effizientere und 
eine den kommunalen Haushalt entlastende 
Wahrnehmung der Ver- und Entsorgungsauf-

gaben versprochen. Die Leistungserbringung 
durch die Kommune soll dagegen in der Regel 
ein höheres Maß an Steuerung und damit 
sozialer und ökologischer Verantwortung er-
möglichen. Hinzu kommen Diskussionen um 
die Rentabilität der übernommenen Leis-
tungen und die Frage, ob Kommunen oder 
privatwirtschaftlich agierende Dienstleister 
von etwaigen Gewinnen profitieren sollten.

Weitestgehend Konsens herrscht darüber, 
dass sich öffentliche und privatwirtschaft-
liche Akteure hinsichtlich ihrer zugrunde-
liegenden Leitprinzipien unterscheiden. 
Kommunen verfolgen als öffentlicher Akteur 
primär das Ziel, die für das Wohlergehen be-
nötigten Leistungen und Infrastrukturen für 
die Einwohnerinnen und Einwohnern bereit-
zustellen. Der jeweils beschlossene Haushalt 
setzt für Kommunen dabei zwar Anreize, 
kostenbewusst zu handeln, die Tätigkeiten 
sind prinzipiell aber nicht auf Rentabili-
tät, sondern primär auf die Förderung des 
Gemeinwohls ausgerichtet. Der Verantwor-
tungsbereich einer Kommune erstreckt sich 
dabei grundsätzlich nicht nur auf ein Hand-
lungsfeld, wie z. B. die Strom- oder Wasser-
versorgung, sondern wird räumlich durch die 
Gemeindegrenzen festgelegt. Dadurch sind 
Kommunen dazu angehalten, auch soziale 
oder ökologische Fragen, bspw. den Klima- 
und Umweltschutz, bei der Erbringung von 

2	 Bauer 2012; Röhl, 2015; Verbücheln 2009.
3	 Kraemer et. al 2017; Schäfer/Rethmann 2020; Verbücheln 2009.

Anteile unterschiedlicher 
Organisationsformen 
in der Abfalllogistik
in Deutschland 
bezogen auf die 
entsorgten Einwohner

Abb. 5, Quelle: Prognos AG: Statusbericht der deutschen Kreis-
laufwirtscha�t 2024 (Statusbericht_2024_25012024_opt.pdf)

Kommunal 
50 %

Privat 
40 %

ÖPP 
10 %
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Dienstleistungen im Bereich der Ver- und 
Entsorgung zu berücksichtigen. 

Privatwirtschaftliche Akteure sind dagegen 
in erster Linie darauf ausgerichtet, kosten-
effizient zu arbeiten und die Qualität der 
Dienstleistungen zu erhöhen, um wirtschaft-
liche Vorteile zu erzielen und damit am Markt 
bestehen zu können. Der Wettbewerb mit 
anderen Anbietern setzt Anreize, in innova-
tive Technologien und in die Optimierung 
von Prozessabläufen zu investieren. Der 
Aufgabenbereich privatwirtschaftlicher 
Unternehmen ist dabei sachlich begrenzt. 
Dienstleistungsunternehmen spezialisieren 
sich in der Regel auf bestimmte Bereiche der 
Daseinsvorsorge, wie Abfallwirtschaft oder 
Wasserversorgung, und übernehmen diese 
Aufgaben häufig in mehreren Gemeindege-
bieten. Die Übernahme gleicher Tätigkeiten 
in unterschiedlichen Kommunen erhöht die 
fachliche Expertise. Zudem bestehen für 
einen privatwirtschaftlichen Akteur Anreize, 
eine überregional abrufbare Reserve der 
benötigten Ressourcen, wie beispielsweise 
Müllfahrzeuge, aufzubauen. Mobiles Kapital 

kann dann im Bedarfsfall von einer Kommune 
zur anderen verschoben werden, um punktu-
ell die Kapazitäten zu erhöhen oder Ausfälle 
auszugleichen. Zudem können größere Unter-
nehmen von Skaleneffekten bei der Einfüh-
rung neuer Technologien profitieren.

Hieraus lässt sich nicht zwangsläufig ableiten, 
dass ein privater Betrieb immer effizienter 
und ein öffentlicher Akteur immer ökologi-
scher handelt. Je nachdem welche rechtliche 
Organisationsform gewählt wird, ergeben sich 
weitere Unterschiede hinsichtlich der organi-
satorischen Ausgestaltung, den festgelegten 
Kontrollmechanismen sowie den zugrundelie-
genden Kostenstrukturen. Dennoch ist diese 
erste Differenzierung relevant, um die Diskus-
sion über öffentliche und gemischtwirtschaft-
liche Leistungserbringung nachvollziehen zu 
können. Denn in gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmen müssen sowohl öffentliche als 
auch privatwirtschaftliche Leitprinzipien aus-
reichend Berücksichtigung finden und sich 
die Tätigkeiten sowohl am Gemeinwohl als 
auch an privatwirtschaftlichen Effizienzaspek-
ten orientieren.

10

Die AWISTA Gesellschaft für Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung GmbH wurde 

im Jahr 1998 als rein öffentliches Unternehmen von der 
Stadt Düsseldorf gegründet und wurde anschließend 
ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Düsseldorf 
AG. Im Jahr 2003 stieg die RWE-Umwelt mit 49 % der 
Gesellschaftsanteile bei der AWISTA ein. Geschäfts-
anteile an den Stadtwerken Düsseldorf AG wurden zu 
55 % in zwei Tranchen an die ENBW AG und zu weiteren 
20 % an die Stadtwerke Köln verkauft. Die Stadt Düs-
seldorf hält weiterhin 25 % der Aktien. 

Im Jahr 2006 erwarb REMONDIS Rheinland die 49 % der 
Anteile der RWE-Umwelt an der AWISTA. Die AWISTA 
agierte mittelbar als öffentlich-private Partnerschaft 
(ÖPP), da die Stadt Düsseldorf mit 25 % an den Stadt-
werken Düsseldorf beteiligt ist. Der Leistungsvertrag 
zwischen der AWISTA und der Stadt Düsseldorf endete 
nach Nichtkündigung und Verlängerung letztendlich 
Ende 2024. 

Mit der Neuvergabe der Verträge im Jahr 2023 mit Leis-
tungsbeginn 2025 wurde das bestehende Modell ange-
passt. Für die Neuvergabe erfolgte die Gründung einer 
neuen Gesellschaft, in die ein neuer Leistungsvertrag 
(Abfallsammlung, Winterdienst und Entsorgung) ein-
gebracht wurde. Mit der Neuvergabe der Verträge im 
Jahr 2025 wurde das bestehende Modell angepasst. 
Das neu gegründete Unternehmen erhielt den Namen 
AWISTA Kommunal. Die Stadt Düsseldorf ist nun direkt 
mit 49  % an der AWISTA Kommunal beteiligt und er-
hält entsprechende Gesellschafterrechte innerhalb 
der ÖPP. Die verbleibenden 51 % werden von der be-
stehenden ÖPP-Gesellschaft AWISTA Gewerbe gehal-
ten. Die AWISTA Gewerbe wiederum gehört zu 51 % den 
SWD und zu 49 % Remondis.

Die mit der Neuordnung verfolgte Trennung von Kom-
munal- und Gewerbegeschäft schränkt allerdings die 
wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten der AWISTA 
Kommunal ein.

Fallbeispiele
Organisation der Abfallentsorgung in: Düsseldorf
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Rechtsrahmen und Gestaltungsspielräume: 
Abwägung zwischen staatlicher Kontrolle 
und unternehmerischer Freiheit

Wenn eine Kommune sich dafür entscheidet, 
Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge 
ohne Beteiligung externer privatwirtschaft-
licher Akteure zu erbringen, kann sie zwischen 
öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Organisationsmodellen wählen. Dazu zählen 
unter anderem die Organisation als Eigen-
betrieb, als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), 
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) oder als Aktiengesellschaft (AG). 
Wenn private Akteure im Rahmen einer Ko-
operation beteiligt werden sollen, ist nur der 
privatrechtliche Betrieb als GmbH oder AG 
möglich. Die Organisationsmodelle unter-
scheiden sich dabei u. a. hinsichtlich der 
Rechtsgrundlage, der vertretenden Rechts-
organe sowie der einzuhaltenden Rechtsvor-
gaben:4 

	O Ein kommunaler Eigenbetrieb stellt eine 
organisatorisch selbständige, aber recht-
lich abhängige Einheit einer Kommune dar. 
Die Verantwortung und Entscheidungsho-
heit für übertragene Tätigkeiten verbleiben 
bei der Kommune. Es gelten grundsätzlich 
die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für 
die Kommunalverwaltung selbst.  

	O Die AöR bietet im Gegensatz hierzu mehr 
Flexibilität. Sie kann rechtlich und organi-
satorisch unabhängig von der Kommunal-
verwaltung agieren. Den Vorsitz im Auf-
sichtsgremium, dem Verwaltungsrat, haben 
in der Regel allerdings Kommunalvertreter, 
wie die Bürgermeisterin und der Bürger-
meister oder Landrätinnen und Landräte 
inne, so dass hier der kommunale Einfluss 
organisatorisch gesichert wird. Die Verant-
wortung für öffentlich-rechtliche Aufgaben 
wie z. B. die Wasserversorgung oder die 
Abfallentsorgung inklusive der Gebühren-

festlegung können einer AöR vollständig 
übertragen werden. 

	O Die Geschäftsführung einer GmbH kann 
weitestgehend selbständig Entscheidungen 
über den Betriebsablauf treffen. Inwieweit 
die Kommune Einfluss auf den Betrieb 
nehmen kann, wird unter anderem von der 
Beteiligungsstruktur bestimmt. Umso weni-
ger Anteile sie an der GmbH hält, desto 
weniger Stimmrechte hat sie in der Gesell-
schafterversammlung:

	O Die Beteiligungsstruktur hat darüber 
hinaus Einfluss darauf, ob eine GmbH als 
öffentlicher oder privatwirtschaftlicher 
Akteur gilt und inwieweit entsprechende 
rechtliche Vorgaben wie z. B. das Verga-
berecht bei Beschaffungen eingehalten 
werden müssen. Darüber hinaus hat die 
Kommune einen großen Gestaltungsspiel-
raum bei der Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrages.  

	O In einer AG leitet der Vorstand die Geschäf-
te in eigener Verantwortung. Die Aktionäre 
können diesem gegenüber keine Weisun-
gen aussprechen. Das zugrundeliegende 
Aktiengesetz stellt in weiten Teilen zwin-

4	 BBSR 2019; Institut für den öffentlichen Sektor e. V. 2011; Schwarting 2019; Stadtkämmerei Frankfurt am Main 2023; VKU 2018.

Einflussmöglich- 
keiten der Kommune 
in Abhängigkeit von 
den Gesellscha�ts-
anteilen

Alleingesellscha�terin

Mehrheitsgesellscha�terin

Minderheitsgesellscha�terin
mit Sperrminorität

Minderheitsgesellscha�terin
ohne Sperrminorität

keine Gesellscha�terin

100 %

> 50 %

>25-50 %

>0-25 %

0 %

Kommunaler 
Anteil

Rolle der KommuneEinfluss über 
Gesellscha�ter-
versammlung

Abb. 6, Quelle: Prognos AG, eigene Darstellung
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gendes Recht dar, das durch die jeweilige 
Satzung lediglich ergänzt werden kann. 
Durch die Vorgaben des Aktiengesetzes ist 
die gründende Kommune sowohl bei der 
initialen Ausgestaltung der AG als auch 
bei der späteren Einflussnahme stärker 
eingeschränkt als bei den anderen hier be-
trachteten Rechtsformen. Für die Gründung 
privatrechtlicher Organisationsformen 
wählen Kommunen daher häufiger die 
GmbH als die AG. 

Die Abbildung (7) gibt einen Überblick über 
die grundlegenden Unterschiede zwischen 
Eigenbetrieb, AöR, GmbH und AG. 

Die Entscheidung für oder gegen eine Organi-
sationsform ist je nach Blickwinkel – Bürger-
schaft, Mitarbeitende, Geschäftsführung bzw. 
Vorstand oder Kommunalpolitik – mit unter-
schiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden: 
Privatrechtliche Organisationen wie eine 
GmbH oder AG können infolge schlankerer 
und weniger stark reglementierter Prozesse 
in der Regel schneller und unabhängiger auf 
veränderte Rahmenbedingungen reagieren. 
Aufgrund zivilrechtlicher Arbeitsverträge 
können Personalstrukturen flexibler an be-
stehende Bedarfe angepasst werden. Bedingt 
durch Gremienläufe und Abhängigkeiten von 
der politischen Willensbildung sind Entschei-
dungsprozesse innerhalb einer AöR oder in 
Eigenbetrieben prinzipiell zeitaufwändiger. 
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GmbH 

privatrechtlich: ö�entliche,  
private oder gemischtwirt-
scha�tliche Trägerscha�t

GmbH-Gesetz (Bundesrecht) 
und jeweiliger Gesellscha�ts-
vertrag

Gesellscha�terversammlung 
und Geschä�tsführung, ggf. Auf-
sichtsrat

Beau�tragung in der Regel durch 
Vergabeverfahren, Vorgaben 
abhängig von der Beteiligungs-
struktur

zivilrechtliche  Arbeitsverträge, 
Mitbestimmung ggf. über Be-
triebsrat, keine Dienstherren-
fähigkeit

AG 

privatrechtlich: ö�entliche,  
private oder gemischtwirt-
scha�tliche Trägerscha�t

Aktiengesetz (Bundesrecht) und 
jeweilige Satzung

Vorstand, Hauptversammlung 
und Aufsichtsrat

Beau�tragung in der Regel durch 
Vergabeverfahren, Vorgaben 
abhängig von der Beteiligungs-
struktur 

zivilrechtliche  Arbeitsverträge, 
Mitbestimmung ggf. über Be-
triebsrat, keine Dienstherren-
fähigkeit

Abb. 7, Quelle: Prognos AG, eigene Darstellung

Eigenbetrieb 

ö�entlich-rechtlich:
rein ö�entliche Trägerscha�t

Gemeindeordnung, Eigenbe-
triebsverordnung (Landesrecht) 
und jeweilige Betriebssatzung

Gemeindeorgane und Betriebs-
leitung

Beau�tragung ohne Vergabe,  
bei Bescha�ung an Vergabe-
recht gebunden

an Beamten-/Tarifrecht ge-
bunden, Mitbestimmung über 
Personalrat der Kommune oder 
eigenen Personalrat, Diensther-
renfähigkeit

AöR 

ö�entlich-rechtlich:
rein ö�entliche Trägerscha�t

Anstaltsrecht (Landesrecht) und 
jeweilige Anstaltssatzung

Verwaltungsrat und Vorstand

Beau�tragung durch Anstalts- 
satzung, bei Bescha�ung an  
Vergaberecht gebunden

zivilrechtliche Arbeitsverträge, 
ggf. an Beamten-/Tarifrecht 
gebunden, Mitbestimmung über 
Personalrat, ggf. Dienstherren-
fähigkeit

Rechtsform

Rechts-
grundlage

Rechtsorgane

Vergaberecht

Personalrecht

Abnehmende kommunale Steuerung

Zunehmende organisatorische Eigenständigkeit und Flexibilität

Steuerungsmöglichkeiten einer Kommune in Abhängigkeit der gewählten Organisationsform



13

Deren Angestellte profitieren als Mitarbei-
tende des öffentlichen Dienstes allerdings 
von einer hohen Arbeitsplatzsicherheit und 
Tarifbindung. Aus Sicht der Einwohnerinnen 
und Einwohner, die nicht direkt an der Orga-
nisation beteiligt sind, ist dagegen vor allem 
relevant, dass die Leistungen fristgerecht, 
möglichst kostengünstig und zuverlässig er-
bracht werden. 

Auch bei der Auslagerung von Leistungen 
bspw. im Rahmen einer ÖPP liegt die Pflicht 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Ver- und Entsorgungsaufgaben für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner sowie die 
Gebührenfestsetzung weiterhin bei der 
Kommune. Kommunen müssen zudem auf 
privatrechtlich organisierte Unternehmen, an 
denen sie beteiligt sind, in ausreichendem 
Maß Einfluss nehmen, um das öffentliche 
Interesse zu wahren (Ingerenzpflicht).

Diesen Verpflichtungen kann eine Kommune 
bei der Beauftragung einer ÖPP zum einen 
über Vorschlags- und Entsendungsrechte in 
Entscheidungsgremien wie der Gesellschaf-
terversammlung nachkommen. Zum anderen 
ist aber auch die Ausgestaltung der zugrun-
deliegenden Verträge, d. h. bei einer GmbH 
der Gesellschaftsvertrag sowie geschlossene 
Leistungsverträge, ausschlaggebend. Die Be-
teiligung von privaten Akteuren an einer ÖPP 
sowie die zu erbringenden Leistungen müs-
sen in der Regel (europaweit) ausgeschrieben 
werden. 

Das Vergabeverfahren bietet den Kommunen 
die Möglichkeit, zentrale öffentliche Wün-
sche und Ziele beispielsweise hinsichtlich 
der Entlohnung der Mitarbeitenden, vorab in 
den Ausschreibungsunterlagen als Auswahl-
kriterien festzulegen und den unter diesen 
Voraussetzungen wirtschaftlichsten Anbieter 
auszuwählen. Leistungsverträge werden in der 
Regel auf einige Jahre begrenzt, sodass ein 
Dienstleisterwechsel oder eine Änderung der 
Vertragsmodalitäten vorgenommen werden 
können, wenn die Aufgabenerbringung nicht 
zufriedenstellend umgesetzt wird. Neben 
organisatorischen und rechtlichen Fragen 
werden in den Leistungsverträgen außer-
dem die finanziellen Aspekte festgelegt, d. h. 
die geschätzten Kosten und Entgelte für die 
Leistungserbringung. Die Ausgestaltung des 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens ist 
daher zentral, damit von kommunaler Seite 
beeinflusst werden kann, wie und zu welchen 
Konditionen die an eine ÖPP ausgelagerten 
Leistungen erbracht werden sollen. 
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Abb. 8, Quelle: istock
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Gebühren, Steuern und Investitionen: 
Verteilung von Finanzierungsrisiken und 
Gewinnerzielung

Die Finanzierung und die anfallenden Betriebs-
kosten sind in der Regel die wesentlichen  
Diskussionspunkte bei der Entscheidung für 
oder gegen ein bestimmtes Organisationsmo-
dell. Öffentliche Betriebe und ÖPP unterschei-
den sich in diesem Zusammenhang wie folgt:8

	O Eigenbetriebe gelten als kommunales Son-
dervermögen. Sie unterliegen damit den 
Vorgaben für öffentliche Haushalte, Erträge 
und Aufwände werden aber getrennt vom 
Kommunalhaushalt geführt. Der jeweilige 
Gemeinderat beschließt jährlich einen 
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb. 
Eigenbetriebe können von der Kommune 
mit einem (verzinsbaren) Stammkapital 
ausgestattet werden. Die Finanzierung 
erfolgt, beispielsweise im Fall der Abfalllo-
gistik, gemäß der rechtlichen Vorgaben des 
Gebührenrechts. Die Finanzierung erfolgt 
somit nicht mit Gewinnerzielungsabsicht, 
sondern nach dem Kostendeckungsprin-
zip. Als öffentliche Einrichtungen sind 
kommunale Eigenbetriebe von der Um-
satz- und Ertragssteuer befreit, soweit sie 

nicht unternehmerisch tätig sind. Sie sind 
grundsätzlich nicht insolvenzfähig. Im Fall 
von nicht auszugleichenden Haushalts-
defiziten haftet die Kommune als Träger-
körperschaft. Die finanzielle Situation 
von Eigenbetrieben ist somit eng an die 
kommunale Haushaltslage gebunden. 

	O Eine AöR führt ihre Rechnungslegung als 
rechtlich selbstständiges Kommunalunter-
nehmen nach den Regeln der kaufmän-
nischen doppelten Buchführung. Sie ist 
mit einem angemessenem Stammkapital 
auszustatten, um den zukünftigen Betrieb 
sicherzustellen. Der Verwaltungsrat der 
AöR prüft den jährlich vorzulegenden Jah-
resabschluss. In der Regel ist eine AöR bei 
nichtunternehmerischen Tätigkeiten eben-
falls von der Umsatz- und Ertragssteuer 
befreit. Im Fall der Abfalllogistik finanziert 
sich eine AöR in erster Linie über die er-
hobenen Gebühren. Hierbei ist sie ebenso 
wie Eigenbetriebe an das Kostendeckungs-
prinzip gebunden. Nicht durch Gebühren 
gedeckte Kosten werden durch die Kom-
mune getragen.9 Im Fall der sogenannten 
Gewährträgerhaftung haftet die Kommune 
unbeschränkt für die Verbindlichkeien der 
AöR, soweit das Anstaltsvermögen nicht 
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5	 Kontext: vom 30.04.2025: Tübinger Müllabfuhr vor Privatisierung: Kommunale Tonne auf der Kippe - Ausgabe 735
6	 Kontext: vom 30.04.2025, a.a.O.  
7	 Kontext: vom 30.04.2025, a.a.O.
8	 VKU 2018.
9	 vgl. § 11 Bremisches Ortsgesetz zur DBS  

Die Abfallentsorgung in Tübingen wird 
von dem Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe 
Tübingen (KST) durchgeführt. Neben dem Städtischen 
Fuhrpark inklusive Winterdienst und der Abfallent-
sorgung obliegt den KST u. a. auch die Straßenreini-
gung, die Verkehrstechnik und die Abwasserbeseiti-
gung/Stadtentwässerung. Die KST verfügen über kein 
Stammkapital, über die relevanten Aufgaben und Ak-
tivitäten, wie z. B. die Festsetzung von Entgelten und 
Tarifen, entscheidet der Gemeinderat bzw. der Aus-
schuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung.

Der Eigenbetrieb schreibt seit Jahren Verluste5, allein 
für das Jahr 2025 wird das Defizit auf rund 0,6 Mio. € 
geschätzt. „Die Defizite ergeben sich hauptsächlich 

aus den Kosten für die Mietfahrzeuge, der neu hinzu-
gekommenen Umsatzsteuer-Verpflichtung und den 
vergleichsweisen hohen Tarifabschlüssen“, erklärt KST-
Leiter Kraus.6 Hinzu kommt nach dieser Quelle auch 
ein gravierender Investitionsstau im Hinblick auf die 
Beschaffung von Müllfahrzeugen und die Sanierung 
von Betriebsgebäuden.

Vor diesem Hintergrund wird in Tübingen aktuell 
kontrovers über eine Privatisierung der Abfallentsor-
gung diskutiert. Die meisten Fraktionen des Tübinger  
Gemeinderates scheinen die Privatisierung zu befür-
worten, Vorbehalte gegenüber privaten Entsorgungs-
unternehmen bestehen insbesondere in dem Vorwurf, 
dass diese „profitabel“ arbeiten wollen.7 

Fallbeispiele
Organisation der Abfallentsorgung in: Tübingen
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ausreicht.10 Bei unbeschränkter Gewährträ-
gerhaftung ist die AöR nicht insolvenzfähig. 

	O Die Finanzierung einer GmbH ist grund-
sätzlich unabhängig vom Gemeindehaus-
halt. Bei Gründung müssen die jeweiligen 
Gesellschafter eine Einlage in Höhe des 
Stammkapitals leisten. Die Gesellschafter-
versammlung sowie, wenn vorhanden, der 
Aufsichtsrat prüfen den jährlich zu erstel-
lenden Jahresabschluss. Als privatrecht-
liche Organisationsform ist eine GmbH 
grundsätzlich umsatz- und gewerbesteuer-
pflichtig. Erzielte Gewinne können an die 
Gesellschafter ausgeschüttet werden, in 
Rücklagen umgewandelt oder vorgetragen 
werden. Verluste werden in der Regel vor-
getragen und mit zukünftigen Gewinnen 
verrechnet. Die GmbH ist im Gegensatz zu 
Eigenbetrieben und AöR insolvenzfähig. 
Für Verbindlichkeiten der GmbH haften die 
Gesellschafter „beschränkt“ bis zur Höhe 
des geleisteten Stammkapitals.  

	O Bei der Gründung einer AG ist ebenfalls ein 
Grundkapital zu leisten, das sich in Aktien 
aufteilt. Durch die Ausgabe neuer Aktien 
kann eine AG zusätzliches Eigenkapital auf-
nehmen. Die AG ist ebenso wie die GmbH 
als privatrechtliche Kapitalgesellschaft 
grundsätzlich umsatz- und gewerbesteuer-
pflichtig und insolvenzfähig. Die Aktionäre 
haften für die Verbindlichkeiten grundsätz-
lich bis zur Höhe des eingezahlten Kapitals.

 
Aufgrund der Gesellschaftereinlage wurden 
ÖPP in der Vergangenheit häufig als Ausweg 
aus einer schwierigen kommunalen Finanz-
lage gesehen, indem kommunale Leistungen 
durch privates Kapital mitfinanziert werden. 
Dies kann den öffentlichen Haushalt kurz-
fristig und bei entsprechender Planung und 
Umsetzung auch langfristig entlasten. 

Grundsätzlich gibt es bei der Gründung einer 
ÖPP drei Möglichkeiten mit jeweils unter-
schiedlichen Folgen für den kommunalen 
Haushalt:  

1.	 die Neugründung einer Kapitalgesellschaft 
mit öffentlichen und privatwirtschaftlichen 
Anteilseignern, 

2.	 der Verkauf von Unternehmensanteilen 
eines öffentlichen Unternehmens an pri-
vatwirtschaftliche Akteure sowie 

3.	 der Ankauf von Anteilen eines privatwirt-
schaftlichen Unternehmens durch die 
öffentliche Hand. 

Auf Seiten der Kommune müssen bei einer 
ÖPP somit unter Umständen Kosten für be-
nötigtes Stammkapital, für notwendige Ver-
gabeverfahren und/oder für den Ankauf von 
Unternehmensanteilen sowie durchgängig 
Kosten für die Beaufsichtigung der ÖPP wäh-
rend des Betriebs eingerechnet werden. 
Im Gegensatz zur kommunalen Leistungser-
bringung erfolgt die Leistungserbringung im 
Rahmen einer ÖPP grundsätzlich unabhängig 
vom Kommunalhaushalt. Neben dem Ge-
sellschaftsverhältnis wird das (finanzielle) 
Verhältnis zwischen ÖPP und Kommune 
vorrangig durch den geschlossenen Leis-
tungsvertrag bestimmt. In diesem werden 
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Abb. 9, Quelle: Adobe Stock

10	 vgl. §5 BremKuG
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für die Vertragslaufzeit die Entgelte für die 
erbrachten Leistungen, hier beispielsweise 
die Aufgaben der Abfallwirtschaft, verein-
bart. Die für den kommunalen Haushalt 
entstehenden Kosten sind somit unabhängig 
von unvorhergesehenen Entwicklungen wie 
steigenden Energiepreisen. Das Risiko tragen 
die Gesellschafter bzw. Aktionäre der ÖPP, 
d. h. Kommune und privatwirtschaftlicher 
Partner, gemeinsam. Für den Kommunalhaus-
halt bedeutet dies in erster Linie langfristige 
Planungssicherheit und Kostenstabilität.

Vor- und Nachteile: 
Zwischenfazit zum Vergleich öffent- 
licher und gemischtwirtscha�tlicher 
Aufgabenwahrnehmung 

Der Vergleich zeigt, dass sowohl ÖPP als auch 
öffentliche Organisationsformen spezifische 
Charakteristika aufweisen, die Qualität und Ef-
fizienz der Leistungserbringung beeinflussen 
(können). Die folgende Tabelle bietet einen 
kurzen Überblick über die zentralen Unter-
schiede. Dabei ist zu beachten, dass die kon-
kreten Vor- und Nachteile erheblich von der 
jeweiligen rechtlichen und vertraglichen Aus-

Die Stadtreinigung Dresden (SRD) wurde 
im Jahr 1990 in 100%em Besitz der Stadt 

Dresden als GmbH gegründet. Im Jahr 2004 erfolg-
te eine Teilprivatisierung: 49 % des Unternehmens 
wurden für 15 Jahre an die Cleanaway Deutschland 
AG & Co. KG (heute Veolia Umweltservice Ost GmbH & 
Co. KG) für 13 Mio. € verkauft, die Technischen Werke 
Dresden (TWD) hielten mit 51% die Mehrheitsanteile 
an der SRD. Von dieser Maßnahme versprach sich die 
Stadt Dresden nicht nur Gebührenstabilität, sondern 
auch eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 
eine bessere Ausrichtung der Produkte auf die Kun-
denbedürfnisse. Der Konsortialvertrag endete am 30. 
Juni 2020 und enthielt ein Vorkaufsrecht der TWD für 
die Anteile der Veolia.  

Während der Laufzeit der ÖPP konnten die Ausschüt-
tungen an die Gesellschafter kontinuierlich auf bis zu  
5 Mio. €/a gesteigert werden. Dazu trug auch der Um-
satz mit Gewerbe- und Industriekunden bei. In die-
ser Zeit wurde die Gesellschaft zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen mit vielen Innovationen 
weiterentwickelt: Die Einführung von Lebensarbeits-
zeitkonten11 mit verbriefter Verzinsung von 3 % (zzgl. ei-
nes Bonus) auf die Zeitguthabenwurde beispielsweise 
mit dem Creativ-Preis der Sparte Abfallwirtschaft und 
Stadtsauberkeit VKS im VKU auf der IFAT im Jahr 2014 

ausgezeichnet. Bis auf eine Preiserhöhung blieben die 
Abfallgebühren während der Laufzeit der ÖPP stabil.  

Im Jahr 2020 erfolgte die Rekommunalisierung der SRD, 
die TWD kaufen die Gesellschafteranteile von Veolia 
zurück, somit ist die SRD heute zu 100 % in Besitz der 
TWD. Da die SRD bereits vor der Teilprivatisierung im 
Besitz aller notwendigen Assets (Betriebshöfe, Fuhr-
park, Grundstücke) war, konnte der Wechsel in diesem 
Punkt reibungslos vollzogen werden. Mit dem Rückkauf 
der Veolia-Anteile wollte sich die Stadt Dresden die 
Möglichkeit eröffnen, die Leistungen der Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung künftig direkt an die SRD 
zu vergeben (Inhouse-Vergabe).12 Zusätzlich erwartete 
man sich von der Rekommunalisierung einen Zugewinn 
an Autonomie bei der Bestimmung der strategischen 
Ausrichtung. 

Die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich seit der Rekom-
munalisierung im Jahr 2020 von rund 350 deutlich auf 
derzeit rund 450 erhöht, der Gewinn ging von 2,96 Mio. 
€ im Jahr 2020 auf 1,97 Mio. € im Jahr 202313 zurück. Die 
Abfallgebühren stiegen zum 01.01.2021 zunächst um 5,4 
%14 und zum 01.01.2024 noch einmal um durchschnitt-
lich weitere 23,4 %15 .

Fallbeispiele
Organisation der Abfallentsorgung in: Dresden

11	 Pressemitteilung der Stadt Dresden vom 03.12.2012: „Stadtreinigung Dresden stellt sich demografischen Herausforderungen:
	 Neues Lebensarbeitszeitmodell schafft Freiraum für die SRD-Mitarbeiter“
12	 EUWID Recycling und Entsorgung: Rekommunalisierung: Stadt Dresden will Anteile von Veolia zurückkaufen; Ausgabe 22 vom  
	 29.05.2018, abgerufen am 03.06.2025
13	 Quelle: NORTHDAT: Stadtreinigung Dresden GmbH, Dresden; abgerufen am 11.06.2025
14	 Landeshauptstadt Dresden Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll (Dresden.de) vom 17.09.2020: Ab 2021 höhere Abfall 
	 gebühren und noch mehr Bürgerservice (online, abgerufen am 6.5.2025); Höhere Abfallgebühren in Dresden – Das sind die Details
15	 Meidresden.de vom 29.08.2023: Höhere Abfallgebühren ab 2024 - Mit konsequenter Mülltrennung können Haushalte Geld sparen  
	 (online, abgerufen am 6.5.2025); Höhere Abfallgebühren ab 2024 - Mit konsequenter Mülltrennung können Haushalte Geld sparen 
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gestaltung sowie den spezifischen kommuna-
len Rahmenbedingungen abhängen. Darüber 
hinaus bleibt die Kommune Aufgabenträger, 
unabhängig davon, ob die Ver- und Entsor-
gungsleistungen durch ein öffentliches oder 
ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen 
erbracht werden. Sie ist dafür verantwortlich, 

dass die öffentlichen Dienstleistungen unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger bereit-
gestellt werden.

 

Ö�entliche Unternehmen

In der Regel in Form von Eigenbetrie-
ben, Anstalten ö�entlichen Rechts 
(AöR) oder GmbH, die vollständig im 
Eigentum der Kommune stehen.

Finanzierung erfolgt primär über 
ö�entliche Mittel und Gebühren für 
Dienstleistungen.

Eigenbetriebe und AöR sind in der 
Regel von der Ertrags- und Umsatz-
steuer befreit, Gewinne ö�entlicher 
Unternehmen werden reinvestiert, für 
Rücklagen genutzt oder fließen in den 
Kommunalhaushalt.

Ö�entliche Unternehmen sind in der 
Regel an das Tarifrecht gebunden und 
bieten hohe Stabilität gegenüber An-
passungen im Personalbereich.

Finanzierungsrisiken werden von der 
Kommune getragen. Die ö�entliche 
Hand ist für die finanziellen, operatio-
nellen und rechtlichen Risiken verant-
wortlich.

Hohe kommunale Einflussnahme (ab-
hängig von der gewählten Rechtsform), 
begrenzte Flexibilität durch prozedurale 
Hürden und erforderliche Gremienab-
stimmungen.

Rechtsformen 
und Eigentums-

verhältnisse

Finanzierung

Steuern und 
Gewinnabführung

Arbeits- und 
Personalrecht

Ha�tung und 
Risikoverteilung

Flexibilität, 
Innovationsfähig-

keit und Steuerung

Gemischtwirtscha�tliche Unternehmen

Häufig als GmbH organisiert, wobei die 
Eigentumsanteile zwischen ö�entlichen 
und privaten Partnern aufgeteilt sind.

Mischfinanzierung, die sowohl ö�entli-
che Mittel als auch private Investitionen 
und Einnahmen aus Gebühren umfasst.

Gemischtwirtscha�tliche Unternehmen 
unterliegen in der Regel regulären 
Steuervorschri�ten. Gewinne werden in 
Rücklagen umgewandelt, vorgetragen, 
reinvestiert oder an die Gesellscha�ter 
ausgeschüttet.

Durch privatwirtscha�tliche Verträge kön-
nen gemischtwirtscha�tliche Unterneh-
men Personalgerüst und Gehaltsgrenzen 
flexibler anpassen.

Risiken werden gemeinsam von ö�ent-
lichen und privaten Partnern getragen. 
Langfristige Planungs- und Kalkulations-
sicherheit für den Kommunalhaushalt 
durch Leistungsverträge.

Kommunale Einflussnahme durch 
Leistungsverträge und Vertretungsorga-
ne, Anreize für Prozessoptimierung und 
Innovation durch Wettbewerb, Möglich-
keit zur Spezialisierung und Nutzung von 
Skalene�ekten.

Kriterien für den 
Vergleich von rein 
ö�entlichen und 
gemischtwirtscha�t-
lichen Unternehmen

Abb. 10, Quelle: Prognos AG, eigene Darstellung
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Rückblick auf die Erfahrungen in Bremen 
bei der Aufgabenwahrnehmung in den 
Bereichen Abfalllogistik, Stadtreinigung 
und Abwasserbeseitigung

Seit über drei Jahrzehnten wird die Organisa-
tion der Abfalllogistik, der Stadtreinigung und 
der Abwasserbeseitigung in Bremen intensiv 
diskutiert. Diese Debatte ist im Zuge der Re-
kommunalisierungs-Bestrebungen im Bereich 
Abwasserentsorgung sowie dem Auslaufen 
der Leistungsverträge im Bereich Abfalllogis-
tik und Straßenreinigung wieder hoch aktuell. 
Um die aktuellen Entwicklungen einordnen zu 
können, ist nicht nur der Blick auf den Status 
Quo, sondern auch auf zurückliegende Ent-
scheidungen und Meilensteine hilfreich. 

Ziel dieses Kapitels ist es, die wichtigsten 
organisatorischen Veränderungen im Zeitver-
lauf darzustellen. Die Ausführungen zu den 
wechselnden Organisationsformen enthalten 
wichtige Zahlen, prägnante Aussagen zentra-
ler Akteure und Informationen aus Berichten 
und Gutachten. Sie sollen helfen, das (politi-
sche) Stimmungsbild zu verstehen, welches in 
der Vergangenheit zu den einzelnen Entschei-
dungen geführt hat. 

Die Geschichte der Aufgabenwahrnehmung in 
den Bereichen Abfall- und Abwasserwirtschaft 
lässt sich in Bremen in vier aufeinanderfol-
genden Phasen darstellen: 

1.	 Vom kommunalen Eigenbetrieb zur (Teil-)
Privatisierung

2.	 Umsetzung in privater Hand und Kontro-
verse zur Vertragsgestaltung bei der Teil-
privatisierung 

3.	 Gründung der AöR und Umsetzung im Rah-
men einer ÖPP

4.	 Rekommunalisierung Abwasserbeseitigung 
und mögliche Neuausrichtung der Abfalllo-
gistik
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